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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum Etikettieren von Behältern, beispielsweise von 
Flaschen oder flaschenartigen Behältern gemäß
Oberbegriff Patentanspruch 1 sowie auf eine Vorrich-
tung zum Etikettieren von Behältern gemäß Oberbe-
griff Patentanspruch 9.

[0002] Verfahren sowie Vorrichtungen zum Etiket-
tieren von Behältern sind in verschiedenen Ausfüh-
rungen bekannt. In der Regel erfolgt das Etikettieren 
in Vorrichtungen bzw. Etikettiermaschinen, bei denen 
die zu etikettierenden Behälter auf einem Transpor-
teur, beispielsweise auf einen um eine vertikale Ma-
schinenachse umlaufenden angetriebenen Rotor u. 
a. an wenigstens ein Etikettieraggregat vorbeibewegt 
werden, welches eine Etikettier- oder Etikettenüber-
gabestation der Maschine bildet. Das Etikettieraggre-
gat ist für die Übergabe der Etiketten an die Behälter 
beispielsweise mit einem umlaufend angetriebenen 
Transferelement, z. B. in Form einer umlaufend an-
getriebenen Transfertrommel ausgestattet. Über das 
Transferelement werden die Etiketten jeweils mit ei-
nem vorauseilenden Etikettenende oder Etikettenab-
schnitt an einen vorbeibewegten Behälter übergeben 
und dort durch Anhaften befestigt oder fixiert, so dass 
das Anlegen der Etiketten an die Behälter dann durch 
Anrollen unter Drehen der Behälter um ihre vertikale 
Behälterachse BA erfolgen kann. Der bei der Überga-
be an die Behälter nachgeführte Etikettenbereich 
wird am Behälter oder aber bei einer sogenannten 
Rundumetikettierung überlappend an dem vorausei-
lenden, bereits am Behälter vorgesehenen Etiketten-
bereich fixiert.

[0003] Ebenfalls ist es möglich, die Etikettenenden 
passgenau auf Stoß oder aber auch mit einem defi-
nierten Abstand zu einander auf dem Behälter zu be-
festigen.

[0004] Das Fixieren der Etiketten an den Behältern 
oder aber bei einer Überlappung an sich selbst erfolgt 
unter Verwendung eines geeigneten Leims oder Kle-
bers oder Klebstoffs, beispielsweise unter Verwen-
dung eines Heißleims oder Heißklebers (Hotmelt), 
der über ein Beleimungssystem, beispielsweise über 
ein Walzen-, Sprüh- und/oder Spaltbeleimungssys-
tem oder aber eine Kombination verschiedener Sys-
teme auf die Etiketten aufgebracht wird, und zwar in-
nerhalb des Etikettieraggregates oder der Etikettier-
station. Dies führt u. a. zu erheblichen Verschmutzun-
gen des Etikettieraggregats, und zwar u. a. mit dem 
Nachteil, dass derartige Verschmutzungen, die auch 
von der sich möglicherweise mit der Temperatur än-
dernden Viskosität des verwendeten Leims oder Kle-
bers abhängen, d. h. temperaturabhängig sind, zu 
Qualitätsverlusten, insbesondere aber auch zu Leis-
tungs- und Effizienzverlusten beim Betrieb der Etiket-
tiermaschine durch das für ein Reinigen notwendiges 

Abschalten der Maschine führen.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren 
aufzuzeigen, welches diese Nachteile vermeidet. Zur 
Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren entspre-
chend dem Patentanspruch 1 ausgebildet. Eine Vor-
richtung zum Etikettieren bzw. eine Etikettiermaschi-
ne sind entsprechend dem Patentanspruch 9 ausge-
bildet.

[0006] Bei der Erfindung erfolgt das Fixieren oder 
Verbinden der Etiketten an bzw. mit den Behältern an 
jeweils wenigstens einem Etikettenbereich thermisch 
durch einen entsprechenden Energieeintrag, d. h. 
durch direktes Verbinden der Materialen (Behälter 
und Etikett) ohne die Verwendung eines zusätzlichen 
Klebers, Klebstoffes oder Haftmittels mit adhäsiver 
oder koadhäsiver Wirkung. Thermisches Fixieren 
oder Verbinden im Sinne der Erfindung ist insbeson-
dere ein Bonden durch eine Schmelz- und/oder 
Schweißverbindung, die durch ein Erhitzen des Eti-
kettenmaterials und/oder des Materials des jeweili-
gen Behälters erreicht wird.

[0007] Hierfür bestehen bevorzugt die Etiketten zu-
mindest an einem Etikettenbereich und wenigstens 
an der nach dem Etikettieren dem Behälter zuge-
wandten Rückseite aus einem Material, welches 
durch Energieeintrag die thermisch erzeugte Verbin-
dung zwischen dem Etikett und dem jeweiligen Be-
hälter bewirkt. Der Energieeintrag erfolgt dabei be-
vorzugt bei oder nach der Übergabe der Etiketten an 
die Behälter.

[0008] Der Energieeintrag kann auf unterschied-
lichste Weise erfolgen, beispielsweise durch Beauf-
schlagung mit einem heißen Fluid, durch Wärme- 
oder Infrarotstrahlung, durch elektromagnetische 
Strahlung oder Wellen, insbesondere im Mikrowel-
lenbereich, durch Schallwellen, insbesondere Ultra-
schall oder aber durch einen oder mehrere Laser-
strahlen. Bei der Verwendung von Wellen, kann es 
von besonderem Vorteil sein, zu einem Zeitpunkt 
ausschließlich Wellen einer Wellenlänge zu verwen-
den. Ebenfalls kann es sinnvoll sein, zu einem Zeit-
punkt mehrere Wellen mit unterschiedlichen Wellen-
längen zu verwenden.

[0009] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung erfolgt das Verbinden der Etiketten mit den 
Behältern ausschließlich thermisch bzw. durch Ener-
gieeintrag, und zwar dabei bevorzugt an jeweils zwei 
Etikettenbereichen, nämlich an einem bei der Über-
gabe an den jeweiligen Behälter vorauseilenden und 
an einem bei dieser Übergabe nacheilenden Etiket-
tenbereich, beispielsweise auch in Form einer Über-
lappung oder überlappenden Verbindung, bei der der 
nachfolgende Etikettenbereich am dem vorauseilen-
den Etikettenbereich diesen überlappend fixiert bzw. 
befestigt wird.
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[0010] Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, 
lediglich das erste Anheften oder Fixieren der Etiket-
ten bei oder unmittelbar nach der Übergabe an die 
Behälter thermisch bzw. durch Energieeintrag durch-
zuführen und die weitere Fixierung oder Befestigung 
der Etiketten an dem jeweiligen Behälter, insbeson-
dere auch das Fixieren des bei der Übergabe nach-
geführten Etikettenbereichs durch Verwendung eines 
Leims, Klebers oder Klebstoffes vorzunehmen. 
Selbst diese Ausführung hat den Vorteil, dass Kleber 
oder Klebstoffe innerhalb des Etikettieraggregates 
und damit eine Verschmutzung des Etikettieraggre-
gates durch Leim, Kleber oder Klebstoffe vermieden 
sind.

[0011] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus 
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen und aus den Figuren. Dabei sind alle be-
schriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkma-
le für sich oder in beliebiger Kombination grundsätz-
lich Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer 
Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren 
Rückbeziehung. Auch wird der Inhalt der Ansprüche 
zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.

[0012] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der 
Fig. 1–Fig. 7, die jeweils in schematischer Darstel-
lung die Verfahrensschritte unterschiedlicher Verfah-
ren zum leimlosen Etikettieren, d. h. zum Aufbringen 
von Etiketten auf Behälter ohne die Verwendung ei-
nes zusätzlichen Leims oder Klebers zeigen, näher 
erläutert.

[0013] Die Fig. 1–Fig. 4 zeigen in vereinfachter 
schematischer Darstellung die Verfahrensschritte 
beim Etikettieren von Behältern 1, beispielsweise von 
Flaschen oder anderen Behältern, mit Etiketten 2 un-
ter Verwendung des sogenannten LM-Systems oder 
LM-Verfahrens, bei dem jedes Etikett 2 mit einem vo-
rauseilenden Etikettenende oder -bereich 2.1 an den 
jeweiligen, an einem Transferelement 3 vorbei be-
wegten Behälter 1 übergeben, und zwar an einer 
Übergabeposition 4. Jedes Etikett 2 wird dann an den 
sich von dem Transferelement in Richtung des Pfeils 
A wegbewegenden Behälter 1 angerollt und schließ-
lich mit einem nacheilenden Etikettenende oder -be-
reich 2.2 am Behälter 1 oder aber das Etikettenende 
2.1 überlappend am Etikett 2 fixiert.

[0014] Zum Anrollen der Etiketten 2 werden die Be-
hälter 1, die an ihrer zu etikettierenden Außenfläche 
beispielsweise rotationssymmetrisch zu einer verti-
kalen Behälterachse BA ausgebildet sind, um diese 
Behälterachse BA gedreht, wie dies in den 
Fig. 1–Fig. 4 mit dem Pfeil B angedeutet ist. Die Be-
hälter 2 sind auf einem Transporteur 5 angeordnet, 
der beispielsweise von einem um eine vertikale Ma-
schinenachse umlaufenden Rotor einer Etikettierma-
schine gebildet ist und auf dem die Behälter 1 auf-

recht stehend, d. h. mit ihrer Behälterachse BA in ver-
tikaler Richtung orientiert angeordnet sind.

[0015] Das Transferelement 3, welches eine Etiket-
tier- oder Etikettenübergabestation 6 der Etikettier-
maschine bildet und Bestandteil eines Etikettierag-
gregates ist, ist als Transfertrommel dargestellt, die 
während des Etikettierens um eine vertikale Tromme-
lachse entsprechend dem Pfeil C umlaufend ange-
trieben ist, und zwar gegensinnig zur Drehbewegung 
B der Behälter 1, aber derart, dass der Umfangsbe-
reich des Transferelementes 3 an der Übergabeposi-
tion 4 gleichsinnig und synchron mit der Bewegung A 
der Behälter 1 umläuft.

[0016] Zum Halten der Etiketten 2 bzw. der Etikette-
nenden 2.1 und 2.2 ist das Transferelement 3 mit Hal-
te- oder Transferpads versehen, die beispielsweise 
als Vakuumhalter ausgebildet sind.

[0017] Eine Besonderheit des in den Fig. 1–Fig. 4
dargestellten Verfahrens besteht darin, dass das Fi-
xieren des jeweils vorauseilenden Etikettenbereichs 
2.1 an dem jeweiligen Behälter 1 thermisch, d. h. bei-
spielsweise durch Schweißen erfolgt. Hierfür sind die 
Etiketten 2 und/oder die Behälter 1 entsprechend 
ausgebildet, d. h. die Etiketten 2 bestehen zumindest 
an ihrer nach dem Etikettieren dem jeweiligen Behäl-
ter 1 zugewandten Etiketteninnenseite aus einem 
Material, welches durch Energieeintrag und eine her-
bei erzeugte Erhitzung ein Verkleben oder Ver-
schweißen ohne zusätzliche Hilfsmittel ermöglicht, z. 
B. sind die Etiketten 2 an ihrer Etiketteninnenseite mit 
einem entsprechenden Kunststoff hergestellt oder 
aber mit bei normalen Umgebungstemperaturen fes-
ten Schmelzkleber beschichtet.

[0018] Zum Fixieren des jeweils vorauseilenden Eti-
kettenbereichs 2.1 an den an der Etikettenübergabe-
station 6 vorbei bewegten Behältern 1 ist an dieser 
Etikettenübergabestation eine Energie- oder Strah-
lungsquelle 9 vorgesehen, die bei der Übergabe ei-
nes Etiketts 2 gesteuert auf das Etikett 2 bzw. auf den 
Etikettenbereich 2.1 einen Energieeintrag bewirkt, 
und zwar für das Verkleben oder Verschweißen des 
Etikettenendes 2.1 mit dem Behälter 1. Der Energie-
eintrag auf den jeweiligen Etikettenbereich 2.1 erfolgt 
beispielsweise durch das diesen Etikettenbereich 
haltende Transferpad 7 hindurch. Hierfür ist das 
Transferpad 7 in entsprechender Weise ausgebildet, 
beispielsweise bestehend aus einem für den Ener-
gieeintrag durchlässigen Werkstoff und/oder als mit 
Öffnungen versehenes Transferpad usw.

[0019] Der Energieeintrag kann auf verschiedene 
Weise erfolgen, beispielsweise durch Laserstrah-
lung, durch Wärme- oder Infrarot-Strahlung, durch 
elektromagnetische Strahlung, durch Ultraschall, 
durch Beaufschlagung mit einem heißen Fluid usw., 
und zwar jeweils bei entsprechender Ausbildung der 
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Energie- oder Strahlungsquelle 9.

[0020] Das Verbinden der Etikettenbereiche 2.1 er-
folgt partiell, d. h. beispielsweise punktförmig, wie 
dies in der Fig. 2 mit den Verbindungs- oder Fixier-
punkten 10 angedeutet ist. Selbstverständlich sind 
auch andere Anheft- oder Verbindungsmuster denk-
bar. Beispielsweise ist auch ein Befestigen der Etiket-
tenbereiche mit einer ununterbrochenem, beispiels-
weise auch geschlossenen Linienstruktur möglich, 
beispielsweise durch eine Befestigung sämtlicher 
Ränder des Etiketts an dem Behälter.

[0021] In einer in Transportrichtung A auf die Etiket-
tenübergabestation 6 folgenden Fixierstation 11 er-
folgt das leimlose Fixieren des nacheilenden Etiket-
tenbereichs 2.2 an dem jeweiligen Behälter 1 bzw. 
bei Ausbildung der Etiketten 2 für eine Rundum-Eti-
kettierung an dem am Behälter 1 angerollten Etikett 2
den Etikettenbereich 2.1 überlappend. Die Fixiersta-
tion 11 weist hierfür eine der Energie- oder Strah-
lungsquelle 9 entsprechende Energie- oder Strah-
lungsquelle 12 auf, mit der durch Energieeintrag das 
heiße thermische Verkleben oder Verschweißen des 
jeweiligen Etikettenabschnitts 2.1 erfolgt, und zwar 
beispielsweise wiederum punktförmig, wie dies in der 
Fig. 4 mit den Fixierpunkten 13 angedeutet ist. Es 
versteht sich, dass auch hier wiederum andere An-
heft- oder Fixiermuster möglich sind.

[0022] Ebenso wie das Transferelement 3 ist auch 
die Energie- oder Strahlungsquelle 9 radial außer-
halb der kreisförmigen Bewegungsbahn vorgesehen, 
auf der die Behälter 1 mit dem Transporteur bzw. Ro-
tor 5 bewegt werden. Weiterhin befinden sich auch 
die Fixierstation 11 bzw. deren Energie- oder Strah-
lungsquelle 12 radial außerhalb dieser Bewegungs-
bahn. Grundsätzlich könnten die Fixierstationen 11
und die zugehörige Energie- oder Strahlungsquelle 
12 auch innerhalb der kreisförmigen Bewegungs-
bahn der Behälter 1 angeordnet sein.

[0023] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen die Verfahrens-
schritte beim leimlosen Etikettieren unter Verwen-
dung eines sogenannten RM-Systems, bei dem die 
Etiketten jeweils nach der Übergabe des beim Zufüh-
ren der Etiketten vorauseilenden Etikettenabschnitts 
2.1 noch an der Übergabestation 6, d. h. ortnah am 
Transferelement 3 durch Anrollen auf den sich um 
seine vertikale Achse drehenden Behälter 1 ange-
bracht und noch im Bereich der Übergabestation 6
auch das durch Energieeintrag bewirkte thermische 
Fixieren des nacheilenden Etikettenabschnitts 2.2 er-
folgt. Bei diesen in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestell-
ten Verfahren drehen die Behälter 1 wiederum in 
Richtung des Pfeils B und das Transferelement 3 ge-
genläufig hierzu in Richtung des Pfeils C. Die Behäl-
ter 1 werden auf dem Transporteur 5, beispielsweise 
auf dem Rotor einer Etikettiermaschine umlaufender 
Bauart in einer Transportrichtung A' bewegt, die der 

Transportrichtung A der Fig. 1–Fig. 4, aber auch der 
Drehbewegung der Behälter 1 sowie des Transfere-
lementes 3 an der Übergabeposition 4 für die Etiket-
ten 2 an den jeweiligen Behälter 1 entgegensetzt ist. 
Da das Anrollen der Etiketten 2 an die Behälter 1 so-
wie auch das Fixieren der nacheilenden Etikettenab-
schnitte 2.1 an der Etikettenübergabestation 6 erfol-
gen, wird bei diesen Verfahren die Energie- oder 
Strahlungsquelle 9 auch zum Fixieren der nacheilen-
den Etikettenbereiche 2.2 verwendet, wobei der En-
ergieeintrag hierbei über und/oder durch das Trans-
ferpad 8 hindurch erfolgt. Dieses ist entsprechend 
ausgebildet, beispielsweise in der Form, wie es vor-
stehend für das Transferpad 7 erläutert wurde.

[0024] Die Fig. 7 zeigt schematisch ein Verfahren, 
bei dem die Etiketten 2 von den zu etikettierenden 
Behältern 1 direkt einem Etikettenmagazin 14 ent-
nommen werden, welches an dem Transportelement 
5 mit diesem nicht mitbewegt, d. h. an der Bewe-
gungsbahn der auf dem Transportelement 5 befindli-
chen Behälter 1 angeordnet ist.

[0025] Die Behälter 1 sind bei diesem Verfahren bei-
spielsweise zumindest an ihrer zu etikettierenden 
Fläche für eine wenigstens vorübergehende Fixie-
rung eines Etikettenbereichs, beispielsweise des Eti-
kettenbereichs 2.1 ausgebildet, z. B. durch eine ent-
sprechende Oberflächengestaltung der Etiketten 2
an ihrer nach dem Etikettieren dem jeweiligen Behäl-
ter 1 zugewandten Rückseite und/oder durch Auf-
bringen eines eine vorübergehende Fixierung bewir-
kenden Fixiermittels auf die Behälter 1 vor dem Pas-
sieren des Etikettenmagazins 14 und/oder durch 
elektrostatische Aufladung der Behälter an zumin-
dest einem Bereich ihrer zu etikettierenden Fläche 
usw.

[0026] Das jeweils dem Etikettenmagazin 14 direkt 
entnommene Etikett 2 wird dann wiederum durch 
Drehen des jeweiligen Behälters auf diesen durch 
Aufwickeln oder anrollen aufgebracht. Auf das Etiket-
tiermagazin 14 in Transportrichtung A folgend ist die 
Fixierstation 11 vorgesehen, mit der der andere Eti-
kettenbereich, beispielsweise der Etikettenbereich 
2.2 den Etikettenbereich 2.1 überlappend durch En-
ergieeintrag bzw. thermisch fixiert wird, und zwar zur 
Ausbildung der jeweiligen Rundum-Etikettierung. 
Das Fixieren des jeweiligen Etikettenbereichs 2.2 er-
folgt beispielsweise wiederum punktförmig entspre-
chend den Fixierpunkten 13 der Fig. 4. Auch hier 
sind aber andere Fixiermuster denkbar.

[0027] Die Energie- oder Strahlungsquellen 9 und 
12 sind vorzugsweise so gesteuert, dass sich nicht 
nur das jeweils angestrebte Verbindungsmuster, bei-
spielsweise das durch die Fixier- oder Verbindungs-
punkte 10 bzw. 13 dargestellte punktförmige Verbin-
dungsmuster oder ein anderes Verbindungsmuster, 
beispielsweise ein streifenförmiges, linienförmiges 
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oder anderes partielles Verbindungsmuster ergibt, 
sondern der die Verbindung bewirkende Energieein-
trag nur dann erfolgt, wenn sich tatsächlich ein zu 
verbindender Etikettenabschnitt 2.1 bzw. 2.2. im Wir-
kungsbereich der betreffenden Energie- und Strah-
lungsquelle 9 bzw. 12 befindet.

[0028] Bei der in der Fig. 7 dargestellten Ausfüh-
rungsform befinden sich die Fixierstation 11 und die 
zugehörige Energie- oder Strahlungsquelle 12 inner-
halb der kreisförmigen Bewegungsbahn, auf der die 
Behälter 1 mit dem Transporteur bzw. Rotor 5 bewegt 
werden. Grundsätzlich könnten die Fixierstation und 
die zugehörige Energie- oder Strahlungsquelle 12 bei 
dieser Ausführungsform auch radial außerhalb der 
kreisförmigen Bewegungsbahn angeordnet sein.

[0029] Vorstehend wurde davon ausgegangen, 
dass nicht nur das Fixieren des bei der Übergabe an 
die Behälter vorauseilenden Etikettenbereichs (2.1), 
sondern auch das Fixieren des Etikettenbereichs 
(2.2) thermisch durch Energieeintrag erfolgen. Spezi-
ell bei einem Verfahren (LM-System) wie es im Zu-
sammenhang mit den Fig. 1–Fig. 4 beschrieben wur-
de, ist es aber auch möglich, dass Fixieren des Eti-
kettenbereichs 2.2 durch Beleimung mit zusätzlichen 
Leim oder Kleber vorzunehmen, insbesondere auch 
bei einer überlappenden Verbindung des Etiketten-
bereichs 2.2 mit dem Etikettenbereich 2.1. Die ent-
sprechende Fixierungsstation befindet sich dann als 
zusätzliches Hilfsaggregat außerhalb des das Trans-
ferelement 3 aufweisenden Etikettieraggregates, so-
dass ein Verschmutzen des Etikettieraggregates und 
der Komponenten dieses Etikettieraggregates durch 
Leim oder Kleber nicht zu befürchten ist. Bei dieser 
Ausführung erfolgt also lediglich das Anheften der 
Etiketten 2 an ihrem Etikettenabschnitt 2.1 z. B. durch 
thermisches Verbinden bzw. Fixieren und das end-
gültige Verbinden durch Leim oder Kleber.

[0030] Die Erfindung wurde voranstehend an Aus-
führungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich, 
dass zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen 
möglich sind, ohne dass dadurch der der Erfindung 
zugrundeliegende Erfindungsgedanke verlassen 
wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Etikettieren von Behältern (1) 
durch Verbinden mindestens eines Teilabschnittes 
(2.1, 2.2) des jeweiligen Etiketts (2) mit dem Behälter 
oder überlappend mit einem weiteren Teilbereich des 
jeweiligen Etiketts (2), dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verbinden thermisch durch Energieeintrag 
erfolgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Etiketten (2) jeweils an wenigstens 
einem ersten Teilbereich (2.1) am jeweiligen Behälter 
fixiert und/oder angeheftet und an einem zweiten Teil-
bereich (2.2) zur Ausbildung einer Rundum-Etikettie-
rung mit sich selbst thermisch verbunden oder ver-
schweißt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Energieeintrag durch Wär-
me- oder Infrarotstrahlung, durch Laserstrahlung, 
durch elektromagnetische Wellen, vorzugsweise im 
Mikrowellenbereich, durch Schallwellen, beispiels-
weise Ultraschall und/oder ein heißes Fluid erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, gekennzeichnet durch Etiketten (2), die 
zumindest an einer nach dem Etikettieren dem jewei-
ligen Behälter (1) zugewandten Etikettenrückseite 
und wenigstens in den zu verbindenden Etikettenteil-
bereichen aus einem das thermische Verbinden, z. B. 
das Verschweißen ermöglichenden Material, bei-
spielsweise aus einem thermoplastischen Kunststoff 
oder einem Schmelzkleber bestehen, und/oder durch 
die Verwendung von Behältern, die zumindest an ih-
rer zu etikettierenden Außenfläche aus einem die 
thermische Verbindung oder das Verschweißen er-
möglichenden Material oder einer entsprechenden 
Beschichtung bestehen.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ther-
mische Verbinden, z. B. Verschweißen des jeweiligen 
Etikettenbereichs (2.1, 2.2) partiell erfolgt, beispiels-
weise in Form eines punktförmigen, streifenförmigen, 
strichförmigen und/oder wabenförmigen Verbin-
dungs- oder Anheft- oder Fixiermusters erfolgt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fixie-
ren eines ersten und/oder eines weiteren Etiketten-

Bezugszeichenliste

1 Behälter, beispielsweise Flasche
2 Etikett
2.1, 2.2 Etikettenende
3 Transferelement, z. B. Transfertrommel
4 Etikettenübergabeposition
5 Transporteur, beispielsweise Rotor
6 Etikettenübergabestation
7, 8 Halte- oder Transferpad
9 Energie- oder Strahlungsquelle
10 Anheft- oder Fixierpunkt
11 Fixierstation

12 Energie- oder Strahlungsquelle
13 Fixierpunkt
14 Etikettenmagazin
A, A' Transportrichtung des Transporteurs 5
B Drehrichtung der Behälter 1 beim Anrol-

len des jeweiligen Etiketts 2
C Drehrichtung des Transferelementes 3
BA Behälterachse
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bereichs (2.1, 2.2) an dem jeweiligen Behälter (1) 
während und/oder unmittelbar bei der Übergabe des 
Etiketts erfolgt, beispielsweise im Bereich einer Eti-
kettenübergabestation (6) oder eines dortigen Trans-
ferelementes (3), beispielsweise durch einen Ener-
gieeintrag über und/oder durch das Transferelement 
(3) und/oder ein Transferpad (7) dieses Transferele-
mentes.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
hälter (1) zur Übergabe der Etiketten (2) mit einem 
Transporteur (5) an einem Etikettenmagazin (14) vor-
beibewegt werden, und dass das jeweilige Etikett 
nach dem Anlegen, beispielsweise Anrollen an den 
Behälter (1) thermisch mit diesem Behälter oder 
überlappend mit sich selbst verbunden wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Eti-
ketten (2) an zwei einander gegenüberliegenden Eti-
kettenbereichen oder Etikettenenden (2.1, 2.2) mit 
dem Behälter (1) oder mit sich selbst überlappend 
verbunden werden.

9.  Vorrichtung zum Etikettieren von Behältern (1) 
mit Etiketten (2), die jeweils bei und/oder nach der 
Übergabe an einem Behälter (1) mit diesem verbun-
den werden, gekennzeichnet durch wenigstens eine 
Energie- oder Strahlungsquelle (9, 12) zur Erzeu-
gung einer thermischen Verbindung oder zum Ver-
schweißen zumindest eines Etikettenbereichs (2.1, 
2.2) des jeweiligen Etiketts (2) mit dem Behälter (1) 
und/oder zum thermischen Verbinden des jeweiligen 
Etiketts (2) mit sich selbst an wenigstens einem Teil-
bereich.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Energie- oder Strahlungs-
quelle (9, 12) für ein thermisches Verbindung durch 
einen Energieeintrag auf die Etiketten (2) und/oder 
Behälter (1) ausgebildet ist, und zwar beispielsweise 
durch ein heißes Fluid, durch elektromagnetische 
Strahlung, z. B. durch Mikrowellenstrahlung, durch 
Schallwellen, z. B. durch Ultraschall und/oder durch 
wenigstens einen Laserstrahl.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine Energie- 
oder Strahlungsquelle (9) im Bereich einer Etiketten-
übergabestation oder eines dortigen Transferele-
ments (3) zur Übergabe der Etiketten (2) an die Be-
hälter (1) vorgesehen ist, wobei der Energieeintrag 
zum Fixieren der Etiketten (2) an den Behältern (1) 
beispielsweise über und/oder durch das Transferele-
ment (3) oder über und/oder durch Segmente des 
Transferelementes erfolgt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Transferelement (3) oder die 

Segmente (7, 8) des Transferelementes (3) aus ei-
nem für den Energieeintrag oder die Strahlung durch-
lässigen Werkstoff bestehen und/oder mit Öffnungen 
versehen sind.

13.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ener-
gie- oder Strahlungsquelle (9, 12) und/oder die von 
dieser Energie- oder Strahlungsquelle abgegebene 
Strahlung derart steuerbar sind, dass ein partielles 
Verbinden erfolgt, beispielsweise in Form eines 
punktförmigen, strichförmigen, streifenförmigen oder 
wabenförmigen Verbindungsmusters.

14.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine an dem Etikettenübergabebereich (6) 
vorgesehene Energie- oder Strahlungsquelle (9) so-
wohl zum thermischen Verbinden eines bei der Über-
gabe an den jeweiligen Behälter (1) vorausgehenden 
Etikettenbereichs (2.1) als auch eines bei der Über-
gabe nacheilenden Etikettenbereichs (2.2) dient, wo-
bei an der Etikettenübergabestation (6) für die Über-
gabe der Etiketten (2) an die auf einem Transportele-
ment (5) vorbeibewegten Behälter (1) vorzugsweise 
ein Transferelement (3) vorgesehen ist, welches an 
dem Etikettenübergabebereich (4) gegenläufig zu ei-
ner Transportrichtung (A') des Transportelementes 
(5) umläuft.

15.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Trans-
portrichtung (A) des Transportelementes (5) auf die 
Etikettenübergabestation (6) wenigstens eine Fixier-
station (11) mit einer Energie- oder Strahlungsquelle 
(12) vorgesehen ist, zum thermischen Fixieren des 
jeweils bei der Übergabe an die Behälter (1) nachge-
führten Etikettenbereichs (2.2).

16.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Trans-
portrichtung (A) auf die Etikettenübergabestation 
bzw. auf diese Etikettenübergabestation aufweisen-
des Etikettieraggregat und einer an der Etikettenü-
bergabestation vorgesehenen Energie- oder Strah-
lungsquelle (9) folgend eine Beleimungseinrichtung 
zum Fixieren der Etiketten (2) an einem bei der Über-
gabe nachgeführten und/oder eine Überlappung bil-
denden Etikettenbereich.

17.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Energie- oder Strahlungsquelle (9, 12) 
für eine gesteuerte gepulste oder modulierte Ener-
gieabgabe oder für einen gesteuerten oder gepulsten 
Energieeintrag ausgebildet ist.

18.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Energie- oder Strahlungsquelle hin-
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sichtlich ihrer Leistung und/oder Strahlungsrichtung 
und/oder Wellenlänge an die Materialeigenschaften 
der Etiketten (2) und/oder der Behälter (1) anpassbar 
ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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